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Regulatorische Hinweise 

1 Zweck und Status dieser Hinweise 

Diese Regulatorischen Hinweise enthalten Pflichtangaben zur Bitcoin Suisse (Europe) AG (das „Unterneh-

men“) in ihrer Eigenschaft als zugelassener Kryptowerte-Dienstleister. Sie werden gemäss der Verord-

nung (EU) 2023/1114 (MiCAR) sowie der liechtensteinischen Umsetzungsgesetzgebung veröffentlicht und 

richten sich an Kunden, potenzielle Kunden und die Öffentlichkeit. 

2 Angaben zum Unternehmen 

Firma Bitcoin Suisse (Europe) AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft, Liechtenstein 

Sitz Aeulestrasse 74, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein 

Register / UID FL-0002.600.023-9 

LEI 5067009TZLDD94Q3W662 

MWST-Nummer 61330 

E-Mail contact.eu@bitcoinsuisse.com 

Website www.bitcoinsuisse.com/eu/de 

3 Zulassung und aufsichtsrechtlicher Status 

Das Unternehmen ist als Kryptowerte-Dienstleister (Crypto-Asset Service Provider, CASP) gemäss 

Art. 63 MiCAR zugelassen und untersteht der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein („FMA“). Die 

MiCAR ist in Liechtenstein seit der Übernahme in das EWR-Abkommen am 24. Juni 2025 unmittelbar an-

wendbar. Der begleitende nationale Rahmen ist das EWR-MiCA-Durchführungsgesetz (EWR-MiCA-DG), in 

Kraft seit 1. Februar 2025. 

3.1 Angaben zur Zulassung 

Status Zugelassener Kryptowerte-Dienstleister (CASP) 

Rechtsgrundlage Art. 59 ff. MiCAR; Art. 63 MiCAR (Zulassung) 

Zuständige Behörde Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 

Datum der Zulassung 22. Juni 2026 

mailto:contact@bitcoinsuisse.com
https://www.bitcoinsuisse.com/


 

 
 

2 
 

3.2 Zugelassene Kryptowerte-Dienstleistungen 

Das Unternehmen ist zur Erbringung der folgenden Kryptowerte-Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 

Abs. 1 Nr. 16 MiCAR zugelassen: 

– Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden 

– Tausch von Kryptowerten gegen einen Geldbetrag 

– Tausch von Kryptowerten gegen andere Kryptowerte 

– Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden 

– Annahme und Übermittlung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden 

– Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden  

 

Nur die in der FMA-Zulassung ausdrücklich aufgeführten Dienstleistungen werden auf regulierter Basis 

erbracht. Jede nicht aufgeführte Dienstleistung wird, sofern überhaupt, ausserhalb des Anwendungsbe-

reichs der MiCAR erbracht (siehe Abschnitt 5). 

3.3 EWR-Passporting 

Auf Grundlage ihrer liechtensteinischen CASP-Zulassung darf das Unternehmen seine zugelassenen Kryp-

towerte-Dienstleistungen in anderen EWR-Mitgliedstaaten im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs 

bzw. der Niederlassungsfreiheit erbringen, vorbehaltlich des Notifizierungsverfahrens nach Art. 65 ff. Mi-

CAR. Die Liste der notifizierten Aufnahmemitgliedstaaten ist auf Anfrage erhältlich. 

3.4 Öffentliche Register 

– Öffentliches ESMA-MiCA-Register der zugelassenen CASP: esma.europa.eu – MiCA-Register 

– Register der FMA Liechtenstein: register.fma-li.li 

4 Zuständige Aufsichtsbehörde 

Behörde Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 

Adresse Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein 

Website www.fma-li.li 

E-Mail info@fma-li.li 

5 Anwendbarer rechtlicher und regulatorischer Rahmen 

Die Tätigkeit des Unternehmens richtet sich insbesondere nach: 

– Verordnung (EU) 2023/1114 (MiCAR) sowie den dazu erlassenen delegierten Rechtsakten, Durch-

führungsrechtsakten, technischen Regulierungsstandards (RTS) und ESMA/EBA-Leitlinien; 

– EWR-MiCA-Durchführungsgesetz (EWR-MiCA-DG) und zugehörigen liechtensteinischen Verord-

nungen; 

– Verordnung (EU) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act, „DORA“); 

https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica
https://register.fma-li.li/search?lang=de
https://www.fma-li.li/
mailto:info@fma-li.li
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– liechtensteinischem Geldwäscherei-/Terrorismusfinanzierungsrecht (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG) 

und dem anwendbaren EU-AML/CFT-Besitzstand; 

– Gesetz vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG); 

– Token- und VT-Dienstleister-Gesetz (TVTG) für Tätigkeiten und Token ausserhalb des MiCAR-An-

wendungsbereichs; 

– DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679) und liechtensteinischem Datenschutzgesetz (DSG). 

6 Regulierte und nicht regulierte Dienstleistungen 

Nicht alle Tätigkeiten und Kryptowerte unterliegen der MiCAR. Das Unternehmen unterscheidet klar 

zwischen Dienstleistungen, die auf regulierter Basis im Rahmen der CASP-Zulassung erbracht werden, und 

etwaigen Nebentätigkeiten ausserhalb der MiCAR (z.B. Kryptowerte, die als Finanzinstrumente im Sinne 

der MiFID II gelten, oder Werte/Token, die dem TVTG unterliegen). Soweit eine Dienstleistung nicht von 

der MiCAR-Zulassung erfasst ist, findet das Anlegerschutzregime der MiCAR auf sie keine Anwendung. 

7 Risikohinweis 

Kryptowerte sind hochriskant. Sie können den gesamten investierten Betrag verlieren. Lesen Sie vor 

der Nutzung einer Dienstleistung das jeweilige Kryptowerte-Whitepaper, die Produktbedingungen und 

die Risikohinweise. 

Insbesondere ist zu beachten, dass: 

– der Wert von Kryptowerten stark schwanken kann und sowohl steigen als auch fallen kann, ein 

Totalverlust ist möglich; 

– Kryptowerte kein gesetzliches Zahlungsmittel sind und nicht durch eine Zentralbank oder einen 

Staat besichert werden; 

– beim Unternehmen gehaltene Kryptowerte keine Bankeinlagen sind und nicht durch ein Einlagen-

sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem gedeckt sind; 

– Transaktionen auf Distributed Ledgers in der Regel unwiderruflich sind. Fehler, der Verlust von 

Zugangsdaten oder Transfers an falsche Adressen können endgültig sein; 

– Kryptowerte technologischen, cyber-sicherheitsbezogenen, operationellen, markt-, liquiditäts- 

sowie rechtlichen/regulatorischen Risiken ausgesetzt sind, einschliesslich künftiger Rechtsände-

rungen; 

– die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung 

ist. 

8 Wohlverhalten und Kundeninformation 

Gemäss Art. 66 MiCAR handelt das Unternehmen ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen In-

teresse seiner Kunden. Sämtliche an Kunden und potenzielle Kunden gerichteten Informationen, ein-

schliesslich Marketingmitteilungen, sind fair, klar und nicht irreführend. Marketingmitteilungen sind als 

solche eindeutig erkennbar. 
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9 Preise, Kosten und Gebühren 

Die Grundsätze des Unternehmens zu Preisen, Kosten und Gebühren werden gemäss Art. 66 MiCAR an 

gut sichtbarer Stelle auf der Website veröffentlicht.  

10 Kryptowerte-Whitepaper 

Soweit nach Art. 66 Abs. 3 MiCAR erforderlich, stellt das Unternehmen Hyperlinks zu bestehenden und 

notifizierten Kryptowerte-Whitepapern bereit, die sich auf die Kryptowerte beziehen, für die es Dienst-

leistungen erbringt. Besteht kein Whitepaper oder ist keines erforderlich, wird dies in der jeweiligen Pro-

duktinformation angegeben.  

11 Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung 

Gemäss Art. 66 Abs. 5 MiCAR und den zugehörigen technischen ESMA-Regulierungsstandards veröffent-

licht das Unternehmen – laufend aktualisiert – Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf das Klima und sonstige umweltbezogene nachteilige Auswirkungen des Konsensmechanismus 

der Kryptowerte, für die es Dienstleistungen erbringt. 

12 Interessenkonflikte 

Das Unternehmen unterhält wirksame Vorkehrungen zur Ermittlung, Vermeidung, Steuerung und Offen-

legung von Interessenkonflikten gemäss Art. 72 MiCAR.  

13 Verwahrung und Verwahrstelle für ETPs 

Soweit das Unternehmen Kryptowerte für Kunden verwahrt und verwaltet, erfolgt dies gemäss 

Art. 75 MiCAR, einschliesslich der Trennung der Kundenkryptowerte und der Führung angemessener Auf-

zeichnungen. Das Unternehmen fungiert als zulässige Verwahrstelle für Kryptowerte, die als Basiswerte 

für an der SIX Swiss Exchange kotierte Exchange-Traded Products (ETPs) dienen. 

14 Beschwerdebearbeitung und Schlichtung 

Gemäss Art. 71 MiCAR unterhält das Unternehmen wirksame und transparente Verfahren für die zügige, 

faire und einheitliche Bearbeitung von Kundenbeschwerden, die für Kunden kostenlos sind. 

14.1 So reichen Sie eine Beschwerde ein 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Relationship Manager oder reichen Sie Ihre Beschwerde über unser Be-

schwerde-Kontaktformular ein. Richten Sie Ihre Beschwerde zunächst an das Unternehmen und verlan-

gen Sie eine schriftliche Antwort. 

14.2 Unabhängige Schlichtung (Schlichtungsstelle) 

Erhalten Sie keine Antwort oder ist die Antwort unbefriedigend, können Sie mündlich oder schriftlich die 

unabhängige, neutrale und (in der Regel) kostenlose Schlichtungsstelle anrufen: 

https://eu.resources.bitcoinsuisse.com/hubfs/Legal%20and%20Compliance/Complaints%20Handling%20Form_DE_formatted.pdf
https://eu.resources.bitcoinsuisse.com/hubfs/Legal%20and%20Compliance/Complaints%20Handling%20Form_DE_formatted.pdf
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Schlichtungsorgan Schlichtungsstelle Liechtenstein 

Adresse Landstrasse 60, Postfach 343, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein 

Telefon +423 220 20 00 

E-Mail info@schlichtungsstelle.li 

Website www.schlichtungsstelle.li 

15 Datenschutz 

Das Unternehmen verarbeitet personenbezogene Daten gemäss der DSGVO und dem liechtensteinischen 

Datenschutzgesetz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung. 

16 Mehrwertsteuer (MWST) 

Bestimmte vom Unternehmen erbrachte Dienstleistungen können für Personen mit steuerlichem Wohn-

sitz im Fürstentum Liechtenstein oder in der Schweiz der MWST unterliegen. Die jeweilige Behandlung ist 

in der einschlägigen Gebührendokumentation angegeben. 

17 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Diese Hinweise sowie die Beziehung des Unternehmens zu seinen Kunden unterliegen dem Recht des 

Fürstentums Liechtenstein, unbeschadet zwingender Bestimmungen des anwendbaren EWR-Rechts oder 

zwingender Verbraucherschutzvorschriften. Gerichtsstand ist Vaduz, Liechtenstein, vorbehaltlich eines 

allfälligen zwingenden gesetzlichen Gerichtsstands. Im Konfliktfall gehen die anwendbaren Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen diesen Hinweisen vor. 

18 Änderungen und Aktualisierungen 

Das Unternehmen überprüft diese Hinweise laufend und kann sie anpassen, um Änderungen seiner Zu-

lassung, seiner Dienstleistungen, des anwendbaren Rechts oder aufsichtsrechtlicher Vorgaben Rechnung 

zu tragen. Massgeblich ist die auf der ersten Seite genannte aktuelle Version. 

 

Diese Hinweise dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Finanz-

beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung dar. Sie ersetzen nicht die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

die produktspezifischen Bedingungen, die Gebührenverzeichnisse, die Risikohinweise des Unternehmens, die im Kon-

fliktfall vorgehen. 

 

mailto:info@schlichtungsstelle.li
http://www.schlichtungsstelle.li/
https://eu.resources.bitcoinsuisse.com/hubfs/Legal%20and%20Compliance/20251014_BTCS%20Group_Datenschutzerkl%C3%A4rung.pdf
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